
Inhaltmußten. Auf diese Weise wird die den Haushalt'und 
die Kinder versorgende Frau und Mutter vor kosten- 
rechtlichen Nachteilen bewahrt.
Ist aber die den Haushalt und die Kinder versorgende 
Ehefrau bei der Kostenvorschußzahlung als der be
rufstätigen Ehefrau gleichgestellt anzusehen, so muß 
sie es konsequenterweise auch bei der Kostenverrech
nung sein. Das kann unter Beachtung der Zweckge
bundenheit der Aufwendungen bzw. des Unterhalts 
nur bedeuten, daß der von ihr gezahlte Vorschuß zu
nächst auf ihre eigenen Kosten angerechnet wird. Die 
Kostenverrechnung darf insoweit nicht unterschiedlich 
gehandhabt werden, je nachdem, ob die Ehefrau den 
Kostenvorschuß aus eigenen Einkünften bezahlt hat, ob 
dies aus Mitteln geschehen ist, die ihr vom Ehemann 
freiwillig zur Verfügung gestellt wurden, oder ob es 
Mittef sind, die sie im Wege der einstweiligen Anord
nung erhalten hat. Im übrigen ist es — worauf Niet
hammer zutreffend hinweist (NJ 1967 S.413) — im 
Kostenfestsetzungsverfahren gar nicht zulässig und 
möglich, die die Kostenvorschußzahlung ermöglichen
den materiellen Beziehungen zwischen den Ehegatten 
zu erforschen.
Bei der Kostenfestsetzung und -Verrechnung muß also 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß dem 
berechtigten Ehegatten Mittel zur Verfügung gestellt 
worden sind, mit denen er in Wahrnehmung berech
tigter Interessen für die Durchführung des Eherechts
streits seinen eigenen Verpflichtungen gegenüber Ge
richt und Anwalt nachkommen konnte. In diesem die 
rechtlichen Interessen des Berechtigten sichernden 
Sinne ist Kostenvorschuß zweckgebundener Unterhalt. 
Und die Konsequenz dessen, die Jakubik nicht gewahrt 
steht, liegt darin, daß bei der späteren Kostenverrech
nung die im Vorschußwege bereits geleistete Zahlung 

--als für den berechtigten Ehegatten — in Höhe seines 
Kostenanteils — erfolgt anzusehen ist. Andernfalls 
würde der Begriff „zweckgebundener Unterhalt“ eine 
unzulässige Auslegung und der Charakter der Kosten
vorschußzahlung eine unzulässige nachträgliche Ände
rung erfahren.
Soweit Schmidt und Jakubik darauf hinweisen, daß in 
vielen Fällen die Kostenverrechnung der Kostenent
scheidung zuwiderlaufe, bedenken sie nicht, daß die 
Richtigkeit und Vernünftigkeit einer Kostenentschei
dung in Ehesachen nicht unbedingt zur Voraussetzung 
hat, daß die mit Verfahrenskosten belasteten Parteien 
ihre Kostenpflichten aus eigenen Einkünften erfüllen. 
Eine Kostenentscheidung verliert bekanntlich keines
wegs an Wert, wenn die zur Kostentragung verurteilte, 
nicht berufstätige Ehefrau zur Kostendeckung Mittel 
verwendet, die ihr von ihrem geschiedenen Ehemann 
in Form von Unterhalt oder bei einer Wiederverhei
ratung von ihrem nunmehrigen Ehegatten in Form 
von Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. 
Aus alledem ergibt sich:
1. Der Kostenvorschuß ist zweckgebundener Unterhalt. 
Das heißt: Er steht dem berechtigten Ehegatten zur 
Begleichung von Vorschußpflichten zur Verfügung und 
ist im Wege der späteren Kostenverrechnung zunächst 
auf seine Kosten zu verrechnen.
2. Ist der Kostenvorschußbetrag geringer als der Ko
stenanteil des Berechtigten, so hat dieser den Differenz
betrag zwischen Vorschuß und Kostenanteil selbst zu 
zahlen.
3. Übersteigt der Kostenvorschuß hingegen den Kosten
anteil des Berechtigten, so ist der diesen Kostenanteil 
überschießende Betrag auf die Kosten des Verpflich
teten zu verrechnen. Eine darüber hinausgehende 
Rückerstattung findet nicht statt.

Dr. Franz T h o m s ,  Richter am Obersten Gericht
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